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Einleitung

Schon von Liszt forderte 1917 die „einheitliche Strafgesetzgebung für die Mit-
telmächte, als eine Aufgabe nicht der unmittelbaren Gegenwart, wohl aber der
allernächsten Zukunft. [. . .] Denn mit den gutgesinnten Staatsbürgern nehmen
auch die gesellschaftsschädlichen Individuen aller Art an dem sich enger gestal-
tenden Verkehr regen Anteil [. . .]. Mit Kulturgemeinschaft ist die Gemeinschaft
der Kulturschädlinge notwendig gegeben; und auch sie erfordert die Einheitlich-
keit der Strafgesetzgebung.“1

Auf der anderen Seite betonte Kahl in einem ein Jahr zuvor erschienenen Bei-
trag: „Das Strafrecht ist mehr als ein anderer Rechtsteil an die geschichtliche
Sonderart eines Volkes, an seine Rechtssymbolik, an ethische und religiöse Vor-
stellungen, an soziale Verhältnisse, an volkseigentümliche Entwicklungsbedin-
gungen und Erscheinungsformen des Verbrechertums, an hundert andere natio-
nale Besonderheiten gebunden [. . .].“2

Auch wenn sich diese Ausführungen allein auf eine einheitliche Strafgesetzge-
bung der damaligen Kriegsverbündeten Deutschland, Österreich und Ungarn be-
zogen, so passen sie doch zumindest teilweise auch heute – mehr als 100 Jahre
später – noch für das Strafrecht innerhalb der europäischen Union, deren Grün-
dung zum damaligen Zeitpunkt noch in weiter Ferne lag. Denn auch innerhalb
der europäischen Union zeigen sich – begünstigt durch das wirtschaftliche, poli-
tische und kulturelle Zusammenwachsen der Mitgliedstaaten – neue Formen der
Kriminalität, die Anlass zu einem einheitlichen Vorgehen im Bereich des Straf-
rechts bieten könnten. Auf der anderen Seite werden auch heute noch – gestützt
auf die nationalen Besonderheiten der jeweiligen Strafrechtssysteme der Mit-
gliedstaaten – Einwände gegen eine weitreichende Einflussnahme der Union in
diesem Bereich erhoben.

Inwieweit das Unionsrecht bereits heute das nationale Strafrecht beeinflusst
bzw. welche Möglichkeiten das Unionsrecht dazu bietet, wurde bereits in einigen
Arbeiten untersucht, teils mit Blick auf das gesamte Strafrecht, teils mit Blick auf
einzelne Teilbereiche des Strafrechts.3 Das Steuerstrafrecht hat dabei aber allen-

1 v. Liszt, ZStW 38 (1917), 1 (4).
2 Kahl, Deutsche Strafrechts-Zeitung 1916, 275 (278).
3 Hervorgehoben seien an dieser Stelle die Werke von Heise, Europäisches Gemein-

schaftsrecht und nationales Strafrecht, 2. Aufl. 1999; Satzger, Europäisierung des Straf-
rechts, 2001; Schröder, Europäische Richtlinien und deutsches Strafrecht, 2002; Jens,



falls am Rande Beachtung gefunden, obwohl sich doch gerade hier durch die
Freiheit des Waren- und Kapitalverkehrs neue Möglichkeiten für steuerunehr-
liche Bürger bieten. Ziel dieser Arbeit ist es daher aufzuzeigen, inwieweit das
Unionsrecht Einfluss auf das (nationale) Steuerstrafrecht nimmt oder nehmen
kann, um diesen Formen der Kriminalität zu begegnen.

Die Arbeit gliedert sich im Wesentlichen in drei Teile. In einem ersten Schritt
(1. Teil) soll überblicksweise dargestellt werden, inwieweit die Unionsinteressen
durch Steuerstraftaten überhaupt berührt sein können und weshalb daher gerade
die Europäische Union zur Vereinheitlichung des Steuerstrafrechts berufen sein
könnte (§ 1). Im weiteren Verlauf sollen dann die unterschiedlichen Einflussfak-
toren des Unionsrechts auf das nationale Steuerstrafrecht untersucht und bewertet
werden. Hier wird zwischen der Setzung supranationaler Tatbestände im Bereich
des Steuerstrafrechts (sog. Europäisches Steuerstrafrecht, dazu 2. Teil) und der
Einflussnahme auf nationale Tatbestände des Steuerstrafrechts (sog. Europäi-
siertes Steuerstrafrecht, dazu 3. Teil) differenziert. Im Rahmen des 2. Teils wird
dabei insbesondere beleuchtet, inwieweit es bereits heute ein Europäisches
Steuerstrafrecht gibt (§ 2) und inwieweit die geltenden Verträge den Erlass supra-
nationaler Tatbestände des Steuerstrafrechts gestatten (§ 3). Hierbei wird vor
allem die von den Grundsätzen der begrenzten Einzelermächtigung, der Sub-
sidiarität und der Verhältnismäßigkeit geprägte Kompetenzordnung der Union in
den Blick genommen, um zu ermitteln, inwieweit diese der Union eine Kom-
petenz zum Erlass supranationaler steuerstrafrechtlicher Regelungen verleiht. Der
3. Teil der Arbeit beschäftigt sich sodann mit den Grenzen, die das Unionsrecht
dem nationalen Steuerstrafrecht zieht (§ 4). Hierbei wird zwischen Unter- und
Obergrenzen für das nationale Steuerstrafrecht unterschieden. Im Rahmen der
Untergrenzen wird auf die Existenz und die Möglichkeit des Erlasses solcher
Grenzen im europäischen Primär- (§ 4 B. II.) und Sekundärrecht (§ 4 B. III.) ein-
gegangen. Im Hinblick auf die Obergrenzen liegt das Hauptaugenmerk auf der
Frage, inwieweit die Grundfreiheiten (§ 4 C. II.) und die Unionsgrundrechte (§ 4
C. III.) dem nationalen Steuerstrafrecht Grenzen setzen. Zu diesem Zweck wird
deren Anwendbarkeit und Aussagegehalt im Steuerstrafrecht unter Berücksichti-
gung der bisherigen Rechtsprechung des EuGH und des BVerfG erörtert. Ab-
schließend wird in diesem Zusammenhang darauf eingegangen, inwieweit der
nationale Rechtsanwender diese Grenzen bei der konkreten Rechtsanwendung zu
berücksichtigen hat und berücksichtigen kann (§ 5). Dazu wird erörtert, inwie-
weit der Anwendungsvorrang des Unionsrechts (§ 5 B.) und das Gebot unions-
rechtskonformer Auslegung (§ 5 C.) im Steuerstrafrecht ihre Wirkung entfalten
können und welche Konsequenzen sich hieraus für den nationalen Rechtsanwen-
der ergeben.

18 Einleitung

Der nationale Strafrechtsanwender unter dem Einfluss des Europäischen Gemein-
schaftsrechts, 2006; Heger, Die Europäisierung des deutschen Umweltstrafrechts, 2009.



Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist das Steuerstrafrecht. Das Steuer-
strafrecht bewegt sich seit jeher4 zwischen Steuer(vollzugs-)recht und Straf-
recht.5 Es umfasst die Gesamtheit der Normen, „die straf- oder ordnungsrecht-
liche Sanktionen wegen Zuwiderhandlungen gegen Steuergesetze androhen und
das Straf- oder Bußgeldverfahren durch Sondervorschriften an die Eigenart
steuerlicher Zuwiderhandlungen anpassen“.6 Der Fokus dieser Arbeit liegt hier
auf den Normen des deutschen materiellen Steuerstrafrechts, namentlich den
§§ 369 ff. AO. Normen des Strafverfahrensrechts und des allgemeinen Strafrechts
werden lediglich am Rande thematisiert. Das Zollrecht und das Zoll-Strafrecht
werden ebenfalls weitestgehend ausgeklammert.

Im Hinblick auf das Europarecht liegt das Hauptaugenmerk auf den Normen
des Europäischen Primär- und Sekundärrechts. Zwar mag man auch die EMRK
als Europäisierungsfaktor im weiteren Sinne ansehen. Aus Platzgründen wird
hierauf im Verlauf der Arbeit aber nur beiläufig eingegangen.

Einleitung 19

4 Zur historischen Entwicklung des Steuerstrafrechts siehe Bülte, in: Joecks/Jäger/
Randt, Steuerstrafrecht, Einleitung Rn. 38 ff.; Röckl, Das Steuerstrafrecht im Span-
nungsfeld des Verfassungs- und Europarechts, S. 79 ff.

5 Tipke, in: Festschrift Kohlmann, 2003, S. 555; Bülte, in: Joecks/Jäger/Randt,
Steuerstrafrecht, Einleitung Rn. 1 ff.; Jäger, DStJG 38 (2015), 29 (36 f.).

6 Bülte, in: Joecks/Jäger/Randt, Steuerstrafrecht, Einleitung Rn. 1; Jäger, in: Graf/
Jäger/Wittig, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, Vorbem. AO Rn. 4.




